












Versicherungssteuer-Modernisierungsgesetz (VersStModG)
Neue Auslandsfrage (Frage 2) im D&O-Rechner
Versicherungssteuer bei abweichenden Sitz-Staaten von Unternehmen (VN) und versicherten Personen (VP) – „materieller VN“

 
Aufgrund einer Änderung des Versicherungssteuer
gesetzes (VersStG) und der entsprechenden Durch
führungsverordnung (VersStDV) unterliegen bestim
mte Risikobelegenheiten im In bzw. Ausland bei der  
Besteuerung von Versicherungsverträgen einer Neu
bewertung: 
 
Nach dieser  deutschen, nicht europäischen – Rege
lung, ist bei der Versicherung für fremde Rechnung 
gemäß § 43 ff. VVG (z. B. Unternehmens-D&O) für 
den deutschen Fiskus künftig relevant, ob die ver-
sicherten Personen, als Inhaber des Versicherungs
anspruchs (sog. „materieller Versicherungsnehmer“),  
ihren Wohnsitz/gewöhnlichen Aufenthaltsort im In
land oder Ausland haben! 

 
Je nachdem, in welchem Land sich der Sitz des Unter- 
 nehmens oder einer mitversicherten Betriebsstätte 
(z. B. Tochtergesellschaft) sowie der Wohnsitz oder  
gewöhnliche Aufenthaltsort (> 180 Tage/Jahr) einzel
ner versicherter Personen (insbesondere Mitglieder  
in Geschäftsleitungs- und Aufsichtsgremien) befin-
det, fällt für den deutschen Fiskus künftig mehr oder 
weniger Versicherungssteuer als bislang an.

Da es sich nicht um eine europäische, sondern eine 
rein nationale (deutsche) Regelung handelt, ist sie für 
ausländische Finanzbehörden nicht relevant und hat  
deshalb keine Auswirkungen auf die Besteuerungs
grundlagen im Ausland und die dort gegebenenfalls 
zu entrichtende Steuer. 



Darstellung im D&O-Rechner Fall 1 Berechnung der Versicherungssteuer

VN mit Sitz in Deutschland  
VP mit Wohnsitz im Ausland

Deutschland Ausland

Muttergesellschaft (VN) 
Max Mustermann GmbH & Co. KG

› Sitz: Deutschland

› Umsatz: 2 Mio. EUR

› Netto-Beitrag: 5.000 EUR

›  Anzahl VP in Leitungs/ 
Aufsichtsgremien: 5 Personen*

Bisher 
5.000 EUR x 19 % = 950 EUR

*)  davon nicht in Deutschland wohnhaft:  
1 Person (Frankreich)

NEU 
5.0001 EUR .⁄. 5 Personen = 1.000 EUR

Unverändert 
0 EUR

1.000 EUR x 4 Personen = 4.000 EUR

4.000 EUR x 19 % = 760 EUR 

Reduzierung der VSt. = 190 EUR
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NEU



1 Netto-Beitrag der Muttergesellschaft



Darstellung im D&O-Rechner Fall 2 Berechnung der Versicherungssteuer

Mit-VN (Tochtergesellschaft) mit Sitz im Ausland
VP mit Wohnsitz in Deutschland

Deutschland Ausland

Muttergesellschaft (VN) 
Max Mustermann GmbH & Co. KG

› Sitz: Deutschland

› Umsatz: 2 Mio. EUR

› Netto-Beitrag: 5.000  EUR

›  Anzahl VP in Leitungs/Aufsichtsgremien:  
5 Personen

Bisher: 
5.000 EUR x 19 % = 950 EUR

Tochtergesellschaft (VP) 
Max Mustermann S.A.R.L.

› Sitz: Frankreich

› Umsatz: 500.000 EUR

› Netto-Beitrag: 2.000 EUR

›  Anzahl VP in Leitungs/Aufsichtsgremien:  
2 Personen*

NEU 
zusätzliche VSt. 

2.000 EUR1 .⁄. 2 Personen = 1.000 EUR

1.000 EUR x 1 Person = 1.000 EUR

1.000 x 19 % = 190 EUR

Unverändert 
2.000 EUR x 14 %2  

= 280 EUR 

*)  davon in Deutschland wohnhaft:  
1 Person

950 EUR + 190 EUR = 1.140 EUR 
Erhöhung der VSt. = 190 EUR1
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NEU

1 Netto-Beitrag der Tochtergesellschaft
2 Versicherungssteuer Frankreich (Tochtergesellschaft)
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